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Gemeindeverzeichnis der Mitglieder und Freunde der
Landeskirchlichen Gemeinschaft Hannover e.V.

Wofür gibt es das Gemeindeverzeichnis?

Die Landeskirchliche Gemeinschaft Hannover e.V. (LKG) führt ein Gemeindeverzeichnis, in dem
alle ihre Mitglieder und Freunde verzeichnet sind, soweit sie der Aufnahme in das Verzeichnis
zugestimmt haben.

Das Gemeindeverzeichnis dient zur persönlichen Orientierung über die Mitglieder und Freunde
der LKG und hilft zu einer vereinfachten Kontaktaufnahme untereinander.

Wer kann in das Gemeindeverzeichnis aufgenommen werden?

Das Gemeindeverzeichnis der LKG steht allen Mitgliedern und Freunden der LKG offen.

Wie werde ich in das Gemeindeverzeichnis aufgenommen?

In  das  Gemeindeverzeichnis  wird  aufgenommen,  wer  das  Aufnahmeformular  und  die  damit
verbundene  Einwilligungserklärung  (siehe  unten)  an  gemeindeverzeichnis@lkg-hannover.de
geschickt  oder  einem Mitglied des Vorstands übergeben hat.  In  Einzelfällen behält  sich der
Vorstand der LKG vor, der Aufnahme in das Verzeichnis zu widersprechen.

Welche Daten werden im Gemeindeverzeichnis veröffentlicht?

Im Gemeindeverzeichnis werden die folgenden Daten veröffentlicht: Name, Vorname, Adresse
mit Straße, PLZ und Ort, Telefonnummer, Mobilfunknummer, Email-Adresse, Geburtsdatum (ggf.
ohne Geburtsjahr), Mitgliedsstatus (Mitglied Ja/Nein).

Der  Veröffentlichung  einzelner  Daten  kann  widersprochen  werden  (siehe
Einwilligungserklärung), für eine Veröffentlichung im Gemeindeverzeichnis ist aber mindestens
die  Zustimmung  zur  Veröffentlichung  von  Name,  Vorname,  PLZ,  Ort  und  entweder  einer
Telefonnummer oder der Emailadresse erforderlich.

Wer darf  eine Kopie des Gemeindeverzeichnisses erhalten?

Alle Mitglieder der LKG sowie alle Freunde der LKG, die selbst der Aufnahme ihrer Daten in das
Gemeindeverzeichnis zugestimmt haben, erhalten eine Kopie des Verzeichnisses (bevorzugt in
elektronischer Form).  

Darf das Gemeindeverzeichnisses weitergegeben werden?

Die  Weitergabe  des  Gemeindeverzeichnisses  an  Dritte  (auch  an  Freunde  der  LKG,  die  der
Aufnahme in das Gemeindeverzeichnis NICHT zugestimmt haben) ist nicht gestattet. Möchte
jemand  das  Gemeindeverzeichnis  erhalten,  wende  er  sich  an  gemeindeverzeichnis@lkg-
hannover.de oder an ein Mitglied des Vorstands.

Insbesondere darf das Gemeindeverzeichnis auch NICHT im Internet veröffentlicht werden.
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Aufnahme in das Gemeindeverzeichnis der LKG
Einwilligungserklärung

Ich bitte um Aufnahme meiner folgenden Daten in das Gemeindeverzeichnis der LKG:

Name: Vorname:

Straße: PLZ + Ort

Telefon: Mobil:

Email:

Geburtsdatum: Mitglied:  o Ja              o Nein

Aufgabe/Mitarbeit:

o Ich stimme der Veröffentlichung meiner hier angegebenen Daten im LKG 
Gemeindeverzeichnis vollständig zu

o Ich stimme der Veröffentlichung meiner hier angegebenen Daten im LKG 
Gemeindeverzeichnis mit Einschränkungen zu.

Folgende Daten dürfen NICHT veröffentlicht werden:

o Die Straße+Hausnummer dürfen nicht veröffentlicht werden

o Die Telefonnummer darf nicht veröffentlicht werden

o Die Mobiltelefonnummer darf nicht veröffentlicht werden

o Die Email-Adresse darf nicht veröffentlicht werden

o Das GeburtsDATUM (z.B. 15.4.1960) darf gar nicht veröffentlicht werden

o Das GeburtsJAHR (z.B. 1960) darf nicht veröffentlicht werden,
aber GeburtsMONAT und -Tag (z.B. 15.4.) dürfen veröffentlicht werden

o Meine Aufgabe/Mitarbeit/Funktion in der LKG darf nicht veröffentlicht werden

Ort, und Datum: Unterschrift:

…………………………………………………….. …………………………………………………………
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